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RS OGH 1994/3/8 4Ob10/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

UWG §33a Abs1

Rechtssatz

Auch Fertighäuser sind Waren, die im Kleinverkauf in größeren Mengen beschleunigt abgesetzt werden können. Die

Ankündigung des "Abverkaufes" von Fertighäusern an Letztverbraucher fällt unter § 33 a Abs 1 UWG.

Entscheidungstexte
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